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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Wie erhofft konnte der Ständerat den Erlassentwurf zur Schaffung einer gesetzlichen
Grundlage für die Überwachung von Versicherten, der in Erfüllung einer
Kommissionsinitiative der SGK-SR durch das Kommissionssekretariat erarbeitet worden
war, in der Wintersession 2017 behandeln. Mittels der Kommissionsinitiative war der
Observationsartikel aus der Revision des Allgemeinen Teils des
Sozialversicherungsrechtes (ATSG) herausgenommen worden, um den Prozess zu
beschleunigen. Konrad Graber (cvp, LU) ging dennoch auf die Rückmeldungen aus der
Vernehmlassung des ATSG ein. So wiesen die Vernehmlassungsantworten zwei
Grundstossrichtungen auf: Den Behinderten-  und Arbeitnehmerorganisationen, der SP
und den Grünen gingen die vorgeschlagenen Regelungen zu weit, den Kantonen,
Arbeitgeberorganisationen und bürgerlichen Parteien hingegen nicht weit genug. Ein
ähnliches Muster zeigte sich in der Folge auch in der Ständeratsdebatte zum
Erlassentwurf. Alex Kuprecht (svp, SZ) akzentuierte den Handlungsbedarf, der durch
betrügerisch erworbene Renten in Millionenhöhe entstehe. Er betonte zudem, dass die
im Erlassentwurf aufgeführten Observationen nicht leichtfertig durchgeführt würden,
sondern zahlreiche Verdachtsmomente dazu notwendig seien. Letzterem
widersprachen Hans Stöckli (sp, BE), Paul Rechsteiner (sp, SG) und Géraldine Savary (sp,
VD) vehement: So hätten sich ein Drittel aller bisherigen Observationen als falsch,
unnötig oder nicht zielführend erwiesen. Im neuen Erlass habe das
Kommissionssekretariat die bundesrätliche Vorlage und damit die Möglichkeiten zur
Überwachung erheblich verschärft. Neu sollen auch Tonaufzeichnungen und GPS-
Tracker zur Ergänzung der Überwachung verwendet werden können und die
Überwachung soll auf alle von öffentlichen Orten einsehbaren Bereiche ausgeweitet
werden. 
Die linke Ratsseite kritisierte insbesondere, dass diese Massnahmen zur Anwendung
kämen, bevor ein begründeter Verdacht auf einen Straftatbestand bestehe, also bevor
die Sozialversicherer Strafanzeige erstatten könnten. Somit erlaube die Revision
strengere Observationsmöglichkeiten für den zivilen Teil eines Vergehens als für den
strafrechtlichen Teil, was der Verhältnismässigkeit zuwiderlaufe. Diese kritische
Meinung zur Reform teilte auch eine Gruppe von vier Staatsrechtlern, welche die
Reform in einem Schreiben aufgrund der vielen Blankettnormen ohne erforderliche
rechtsstaatliche Sicherungen als ausserordentlich problematisch bezeichneten. Stöckli
kritisierte neben dem Erlasstext auch dessen Ausarbeitung: Beim
Nachrichtendienstgesetz habe man „sehr seriös und unter Einbezug aller Eventualitäten
eine rechtsstaatlich korrekte Gesetzgebung vorgenommen”, während hier in kürzester
Zeit Massnahmen geschaffen worden seien, die wesentlich weiter gingen als die
Massnahmen zum Staatsschutz und zur Terrorismusbekämpfung. Zudem sei der
bundesrätliche Vorschlag nach der Vernehmlassung verschärft worden, ohne dass es
nochmals Anhörungen gegeben hätte. Rechsteiner wies überdies auf die
Rechtsungleichheit hin, welche diese Änderungen in Kombination mit der zwei Tage
zuvor abgelehnten Verschärfung der staatlichen Mittel gegenüber Steuerdelinquenten
bewirkten. 
Um diese zahlreichen Bedenken klären zu können, schlug Raphaël Comte (fdp, NE) vor,
die Vorlage an die Kommission zurückzuweisen. Dies lehnten aber zahlreiche
Sprecherinnen und Sprecher ab, da eine Rückweisung zu einer Verzögerung von
mindestens drei Monaten führen und keinen Mehrwert bringen würde. Stattdessen
könnten diese Fragen auch im Plenum geklärt werden. Folglich wurde der Antrag Comte
mit 15 zu 23 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) abgelehnt. In der Detailberatung wurde
zuerst geklärt, inwiefern richterliche Bewilligungen für Observationen nötig sein sollen.
Der kleinen Kammer ging der Minderheitsantrag Rechsteiner zu weit, wonach für alle
Observationen neben konkreten Anhaltspunkten auf einen unrechtmässigen
Leistungsbezug sowie der Aussichtslosigkeit oder der unverhältnismässigen
Erschwerung von Abklärungen ohne Observationen auch eine richterliche Genehmigung
vorliegen müsse. Stattdessen folgte sie dem Antrag Caroni (fdp, AR) und verlangte nur
für den Einsatz von technischen Instrumenten zur Standortbestimmung eine
richterliche Bewilligung. Ansonsten sollen Personen mit Direktionsfunktion beim
Versicherungsträger die Berechtigung zur Anordnung von Observationen erhalten. Ein
weiterer umstrittener Punkt betraf die Frage, ob Observationen ausschliesslich im
öffentlich zugänglichen Raum oder in einer weiteren Fassung auch an einer von einem
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allgemein zugänglichen Ort frei einsehbaren Stelle erlaubt sein sollen. Stöckli sprach
sich dafür aus, die bestehende Gesetzgebung im Strafprozess zu übernehmen und
damit auch die Vernehmlassungskritik ernst zu nehmen, in der befürchtet worden war,
dass neu auch Observationen im Privatbereich möglich werden würden. Bundesrat
Berset bestätigte jedoch, dass eine weitere Fassung der Regelung die geltende Praxis
kodifiziere, die überdies gemäss Kuprecht auch vom Bundesgericht gestützt worden
war (BGE 8C 272/2011). Folglich entschied sich auch der Ständerat mit 33 zu 10
Stimmen für diese Fassung. Der Bundesrat solle die Anforderungen an mit
Observationen beauftragte Personen definieren können, entschied der Ständerat
abschliessend. In der Gesamtabstimmung zeigten sich die meisten Mitglieder des
Ständerats mit den Änderungen einverstanden und nahmen die Vorlage mit 32 zu 8
Stimmen (bei einer Enthaltung) an. 1

Berufliche Vorsorge

Im Februar 2018 diskutierte die Presse in verstärktem Ausmass über die Frage der
Pensionskassen für Arbeitslose – ein Thema, das immer wieder einmal auf der
Bildfläche erscheint. Dabei wurde kritisiert, dass Versicherte bei Verlust ihres
Arbeitsplatzes ihr Pensionskassenvermögen auf ein Freizügigkeitskonto transferieren
müssten. Fänden sie bis zu ihrer Pensionierung keine Stelle mehr, hätten sie
anschliessend nicht mehr die Möglichkeit, eine Rente zu beziehen, sondern müssten ihr
gesamtes Kapital auf einmal beziehen. Zwar sei es von Gesetz wegen möglich, dass
Gekündigte bei ihrer Pensionskasse bleiben könnten, allerdings böten viele Kassen
diese Möglichkeit nicht an. Falls so ein Angebot bestehe, müssten die Gekündigten ihre
Beiträge auf den bisherigen Lohn sowie die Arbeitgeberanteile weiterhin bezahlen –
was gerade in Anbetracht ihrer Erwerbslosigkeit häufig nicht möglich sei. Zudem sei
dieses Angebot auf 2 Jahre beschränkt. Als Alternative präsentierten die Medien die
Auffangeinrichtung BVG, bei der man den obligatorischen Teil des Lohnes auch nach
einer Kündigung bis zur Pensionierung weiter versichern könne, allerdings ebenfalls
unter Bezahlung der eigenen Beiträge sowie der Arbeitgeberbeiträge. 

Dieses Problem beschäftigte auch die Politik schon länger. Bereits 2010 hatte Géraldine
Savary (sp, VD; Ip. 10.3336) den Bundesrat in einer Interpellation gebeten, eine
Möglichkeit aufzuzeigen, mit der arbeitslose Personen weiterhin bei einer
Pensionskasse verbleiben könnten. In Griffweite war die Lösung dieses Problems Ende
2016, als das Parlament im Rahmen der Altersvorsorge 2020 (BRG 14.088) die
Möglichkeit für Gekündigte schaffen wollte, ab 58 Jahren in der Pensionskasse
verbleiben zu dürfen, wobei es ihnen offen gestanden wäre, weiterhin Beiträge zu
bezahlen oder nicht. Nach der Ablehnung des Projekts in der Volksabstimmung brachte
schliesslich gemäss Tages-Anzeiger Nationalrätin Silvia Schenker (sp, BS) diesen damals
unumstrittenen Vorschlag im Rahmen der Reform der Ergänzungsleistungen (BRG
16.065), bei der auch die allgemeine Frage nach dem Kapitalbezug in der Pensionskasse
diskutiert wurde, wieder ein. In der Frühjahrssession 2018 diskutierte der Nationalrat
einen entsprechenden Vorschlag, den die Kommissionsmehrheit zuvor unterstützt
hatte, der jedoch von einer Minderheit Aeschi (svp, ZG) bekämpft wurde. Aeschi
kritisierte, dass keine Klarheit darüber herrsche, welche Kosten eine solche Regelung
verursachen würde. Er kritisierte, dass Personen, die keine Beiträge bezahlten, bei ihrer
Pensionierung «Anrecht auf die gleiche Rente [hätten] wie alle anderen Personen, die
weiter einzahlen», und befürchtete, dass die arbeitenden Personen deren Renten
mitfinanzieren müssten. Dem widersprach unter anderem Silvia Schenker, die erklärte,
dass sich die Rente auch für die Arbeitslosen aus dem bisherig angehäuften Kapital
berechnen lasse und folglich keine Lücke entstehe, welche die arbeitenden Personen
decken müssten. Mit 136 zu 51 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) sprach sich der Nationalrat
für die Änderung aus. Die ablehnenden Stimmen stammten von einer Mehrheit der SVP-
Fraktion. Kein Widerstand folgte in der Sommersession durch den Ständerat: Mit 10 zu 1
Stimmen hatte die SGK-SR die Bestimmung angenommen, stillschweigend folgte ihr
auch die kleine Kammer. Mit der Annahme der Revision in der Frühjahrssession 2019
segnete das Parlament schliesslich den Verbleib über 58-jähriger Arbeitsloser in ihren
Pensionskassen ab. 2
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